
 
 

 

Kriterien der Zertifizierung 
 
Ergänzende Erläuterungen zur Umsetzung der Anforderungen und des einheitlichen Ver-
fahrens für die Zertifizierung von Leistungsangeboten der individuellen verhaltensbezo-
genen Prävention nach § 20 Abs. 4 Nr. 1 SGB V (vgl. Leitfaden Prävention vom 09. Januar 
2017 Kapitel 5.3 Handlungsfelder übergreifende Förderkriterien) 
 
Vor der Entscheidung über eine Förderung bzw. Bezuschussung prüfen die Krankenkassen bzw. 
die von ihnen mit der Prüfung beauftragten Stellen die Einhaltung der Qualitätskriterien des Leit-
fadens Prävention (Zertifizierung)1. Die Zertifizierung erstreckt sich auf Kurskonzepte (Kursinhalt) 
in Verbindung mit der Qualifikation der Kursanbietenden (staatlich anerkannter Abschluss; ggf. 
Zusatzqualifikation). 
 
Kurskonzepte 
Aus dem vorgelegten Kurskonzept müssen die Ziele, Inhalte, Methodik und adressierte Zielgrup-
pen der vorgesehenen Maßnahme eindeutig hervorgehen.  
Sofern Kursanbietende kein standardisiertes Kurskonzept nutzen, welches bereits zertifiziert ist, 
haben sie das Kurskonzept anhand von Stundenverlaufsplänen genau zu beschreiben. Hierbei 
erfolgt die Darstellung der einzelnen Kurseinheiten mit einer Zeitschiene, aus der die Teile Ein-
stieg, Hauptteil und Abschluss mit dem zeitlichen und inhaltlichen Schwerpunkt des Kurses her-
vorgehen müssen. Falls die zeitliche Struktur immer identisch ist, ist es ausreichend, wenn die 
erste Kurseinheit mit einer Zeiteinteilung versehen ist und ein entsprechender Hinweis für die 
weiteren Kurseinheiten erfolgt.  
 
Tabellarische Vorlage Stundenverlaufsplan2  
Kurstitel:   Kurseinheit Nr.     
Thema der Kurseinheit: 
 Zeit Thema Ziel Inhalt Methodik/eingesetzte 

Materialien 
Einstieg/ 
Informationsphase      
Hauptteil      

     
Abschluss/ 
Reflexionsphase      
                                                 
1  Im Interesse der Verwaltungseffizienz und der einheitlichen Anwendung des GKV-Leitfadens Prävention hat die Mehrzahl der Kranken-

kassen (Kooperationsgemeinschaft) die Zentrale Prüfstelle Prävention mit der Prüfung von Angeboten der individuellen verhaltensbezo-
genen Prävention einschließlich der Qualifikation von Anbieterinnen und Anbietern auf Übereinstimmung mit den Kriterien des Leitfa-
dens Prävention beauftragt (www.zentrale-pruefstelle-praevention.de). 

2   Weitere Informationen und Hilfestellungen zur Erstellung von Stundenverlaufsplänen sind unter www.zentrale-pruefstelle-praevention.de 
unter Nutzerhilfen erhältlich 
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Die Stundenverlaufspläne stellen dar, was Inhalt der Informationsvermittlung ist und wie Hand-
lungs- und Effektwissen vermittelt werden. Die Teilnehmenden erhalten Hintergrundinformatio-
nen zu der zu erlernenden Methode und werden über deren gesundheitsförderliche Wirkung auf-
geklärt. Folgende Aspekte sind in diesem Zusammenhang in den Stundenverlaufsplänen zu nen-
nen: 
 Allgemeine Informationen zu den Inhalten des jeweiligen Handlungsfeldes  

o (z. B. Was ist Stress, Notwendigkeit von Bewegung, gesundheitsförderliche Wirkung). 
 Spezifisches Hintergrundwissen zur Maßnahme / Methode 

o Definition und Inhalt (z. B. Erläuterung des Autogenen Trainings, Aufbau und Funktion 
der Wirbelsäule) 

o Effekte der Maßnahme / Methode und deren Übungen (z. B. Eigenschaften des Was-
sers / Effekte des Trainings im Wasser, Auswirkungen der Übungen auf bestimmte 
Muskeln) 

Es sollte als Mindestanforderung zu jedem Thema (Oberziel) einer Kurseinheit spezifisches Hin-
tergrundwissen vermittelt werden. Die Informationen können dabei sowohl in einer separaten 
Informationsphase als auch praxis- bzw. übungsbegleitend vermittelt werden.  
Verweise auf vorangegangene Kursstunden sind dann möglich, wenn Inhalte zur Festigung des 
Gelernten wiederholt werden. Die für die Kursteilnehmenden vorgesehenen Teilnehmerunterlagen 
sind dem Kurskonzept beizufügen. Sie sollen die Inhalte und den Schwerpunkt des Kurses wider-
spiegeln und zum selbstständigen Anwenden des Gelernten dienen. 
 
Qualifikation der Kursanbietenden 
Für den Nachweis der Qualifikation der Kursanbietenden sind Unterlagen über eine für das jewei-
lige Handlungsfeld und Präventionsprinzip geforderte staatlich anerkannte Grundqualifikation 
vorzulegen. Hierbei kann es sich um einen Studienabschluss oder eine staatliche anerkannte Be-
rufsausbildung handeln. 
 
Studienabschluss 
Um den Nachweis des staatlich anerkannten Studienabschlusses zu erbringen, muss die Ab-
schlussurkunde eingereicht werden, aus welcher die Verleihung des akademischen Grades im 
jeweiligen Fachgebiet hervorgeht. Bei Verlust der Abschlussurkunde ist eine beglaubigte Zweit-
schrift einzureichen. 
Bei Verleihung des akademischen Grades Magister Artium (M.A.) ist zudem darzulegen, welche 
Fächer als Haupt- und Nebenfach belegt wurden (z. B. Nachweis über das Zeugnis).  
Grundsätzlich ist es möglich, ein Nebenfach eines staatlich anerkannten Studienabschlusses für 
eine Grundqualifikation aus dem Leitfaden Prävention anzuerkennen und die Inhalte zu berück-
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sichtigen. Die Möglichkeit der Anerkennung wird durch die gesetzlichen Krankenkassen bzw. 
durch die Zentrale Prüfstelle Prävention geprüft.  
 
Berufsabschluss 
Um den Nachweis eines staatlich anerkannten Berufsabschlusses zu erbringen, ist stets die Ab-
schlussurkunde bzw. – sofern diese nicht vorhanden ist - das Abschlusszeugnis vorzulegen, aus 
welchem die erlangte Berufsbezeichnung hervorgeht. Geht aus den eingereichten Unterlagen die 
erlangte Berufsbezeichnung nicht hervor, so ist ein zusätzlicher Nachweis einzureichen (z. B. in 
Form eines Bestätigungsschreibens). 
 
Allgemein gilt, dass Berufs- und Studienabschlüsse, die nicht im Leitfaden Prävention genannt 
sind, anerkannt werden können, sofern eine inhaltliche Gleichwertigkeit zu einem im Leitfaden 
Prävention genannten Berufs- oder Studienabschluss im Rahmen einer Vergleichsprüfung herge-
stellt werden kann. Die Möglichkeit der Anerkennung wird durch die gesetzlichen Krankenkassen 
bzw. durch die Zentrale Prüfstelle Prävention geprüft.  
 
Anerkennung von im Ausland erworbener Grundqualifikationen 
Inhaber ausländischer Berufs- oder Studienabschlüsse haben eine Gleichstellungsanerkennung 
durch die zuständigen (behördlichen) Stellen vorzulegen (erste Informationen z.B. über 
www.anabin.kmk.org).  
Liegt ein Berufs- oder Studienabschluss aus dem Ausland vor, sind folgende Unterlagen zur Prü-
fung einzureichen: 
 Originalurkunde 
 Beglaubigte Übersetzung 
 Nachweis über die Gleichstellung mit einem Abschluss aus Deutschland 
Bei den auf europäischer Ebene erworbenen Bachelor- und Masterabschlüssen „Psychology“ und 
„Sport Science“ werden keine Gleichstellungsanerkennungen benötigt.  
 
Zusatzqualifikation 
Für den Nachweis der Qualifikation der Kursanbietenden sind weiterhin Unterlagen zur Zu-
satzqualifikation im jeweiligen Bereich sowie ggf. zur Einweisung in das durchzuführende Pro-
gramm vorzulegen. 
Zusatzqualifikationen sind spezifische in der Fachwelt anerkannte Fortbildungen. Eine Zusatzqua-
lifikation kann in der Grundqualifikation enthalten sein; dies ist durch aussagefähige Unterlagen 
nachzuweisen. Zusatzqualifikationen können aber eine fehlende Grundqualifikation nicht erset-
zen. 
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Supervision wird im Rahmen der Zusatzqualifikation anerkannt, wenn sie fester Bestandteil der 
Ausbildung ist.  
 
Die Einweisung in das durchzuführende Programm kann in der Zusatzqualifikation enthalten sein; 
dies ist durch aussagekräftige Unterlagen zu belegen.  
 
Die Zusatzqualifikation und die Einweisung in das durchzuführende Programm sind in Präsenzun-
terricht zu absolvieren. Eine Fern-, Selbst- oder Onlineschulung wird im Rahmen der Zusatzquali-
fikation sowie der Einweisung in das Programm nicht anerkannt.  
 
Ergänzende Erläuterung zur Zertifizierung von Präventionsangeboten im Handlungsfeld Bewe-
gungsgewohnheiten, Kapitel 5.4.1 Leitfaden Prävention vom 09. Januar 2017 
 
Einsatz von Geräten im Kurskonzept 
Geräte können (maximal) die Hälfte eines Kursprogrammes ausmachen. Informationsphasen zur 
Erläuterung von Hintergrundwissen, zur Anwendung der Geräte (Anleitung) sowie ggf. Risiken 
bei falscher Anwendung sind in die Unterrichtseinheit (Stundenverlaufsplan) einzuschließen. Der 
Einsatz von Großgeräten bedarf der Integration von Ausgleichsübungen in das Kursprogramm 
mit dem Ziel, die Übungen in den Alltag zu transferieren. Ausgleichsübungen können mit oder 
ohne einfache Übungsmaterialien durchgeführt werden. Der Einsatz von Kleingeräten ist auch bei 
Ausgleichsübungen möglich. Entsprechende Informationsphasen sind bei der Durchführung von 
Ausgleichsübungen im Kursprogramm zu berücksichtigen und in den Stundenverlaufsplänen 
darzulegen. Jede Ausgleichsübung (mit oder ohne einfache Übungsmaterialien) ist im Kurs 
durchzuführen.  
 
 
Ergänzende Erläuterung zur Zertifizierung von informations- und kommunikationstechnologie- 
(IKT) basierten Selbstlernprogrammen, Kapitel 5.3 Leitfaden Prävention vom 27.11.2017 
 
Allgemeines 

 IKT-basierte Selbstlernprogramme sind grundsätzlich in allen Handlungsfeldern des Leit-
fadens Prävention möglich. Die §20-konformen Ziele und Inhalte sind für den Teilneh-
menden erkennbar.  

 Entwickler, Verantwortliche sowie weitere Partner des Programms müssen ersichtlich sein. 
 Förderfähig sind ausschließlich Programme, die einen Nachweis über ihre Wirksamkeit er-

bracht haben.  
 Der E-Kursleitende/E-Coach mit leitfadenkonformer Qualifikation ist eine reale Person, 

mit dem Kommunikation in Echtzeit oder zeitlich versetzt möglich ist.  
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Begriffsdefinition IKT-basierte Selbstlernprogramme 
Im Rahmen von IKT-basierten Selbstlernprogrammen kann sich der Teilnehmende das hand-
lungsfeldspezifische, auf das jeweilige Präventionsprinzip zugeschnittene Wissen sowie prakti-
sche Anwendungen weitestgehend selbst aneignen. Diese Programme vermitteln Intervention z.B. 
über Internet, mobile Anwendungen, Telefon. 
 
Für IKT-basierte Selbstlernprogramme ist der zusätzliche Einsatz von Apps unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen möglich. 
 
Inhalte 

 IKT-basierte Selbstlernprogramme sind modulartig aufgebaut mit thematisch aufeinander 
aufbauenden Einheiten. Das Folgemodul wird erst nach erfolgreicher Beendigung des vor-
herigen Moduls freigeschaltet.  

 Die Programme bieten die Möglichkeit, Aktivitäten zu planen und zu kontrollieren. Der 
Teilnehmende erhält Rückmeldungen zu den eingetragenen Inhalten von Protokollie-
rungs- und Auswertungsfunktionen z.B. durch Erfolgskurven.  

 Bei der Vermittlung des Handlungswissens wird auf mögliche Fehler beim Einüben hinge-
wiesen und deren Vermeidung durch entsprechend platzierte Hinweise unterstützt.  

 IKT-basierte Selbstlernprogramme können in Bezug auf Umfang und Frequenz von den 
formalen Anforderungen von Präsenzkursen abweichen, wenn die Abweichung sinnvoll 
begründet ist.  
 

Ausschlusskriterien 
Es müssen im Rahmen eines Pre-Assessments/einer Vorabbefragung Ausschlusskriterien beim 
Teilnehmenden identifiziert werden. Personen mit Ausschlusskriterien muss die Teilnahme ver-
wehrt werden.  
 
Fachliche Betreuung und Gruppenaustausch 

 Der Teilnehmende  kann Fragen zum Programmablauf/Inhalten des Angebots stellen (E-
Mail, Telefon etc.), die von einem Experten mit leitfadenkonformer Qualifikation beant-
wortet werden. Die Beantwortung durch einen Experten erfolgt innerhalb von 48 Stunden. 

 Eine bedarfsbezogene Nachbetreuung kann optional angezeigt sein bei bestimmten Ziel-
gruppen, bei denen die Verstetigung des geänderten Verhaltens durch eine nachgelager-
ten Unterstützung weiter verbessert werden kann, z.B. bei Nichtrauchertrainings und Ab-
nehmprogrammen. Die Nachbetreuung soll IKT-basiert erfolgen. 

 Für etwaige technische Fragen oder Probleme wird ein Ansprechpartner für den techni-
schen Support benannt.  
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 Datenschutz und Nutzungsbedingungen 
 Neben dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG) sind auch 

die §§ 67 ff. SGB X einzuhalten. Ab dem 25. Mai 2018 ist darüber hinaus der Schutz per-
sonenbezogener Daten entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestimmungen auch 
nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zu gewährleisten. 

 Der Anbieter hat sich schriftlich auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen nach BDSG, TMG, SGB X und DS-GVO bei der Erhebung von sensiblen Daten ver-
pflichtet. Mit der Unterschrift bestätigt der Anbieter auch, dass Falschangaben zu rechtli-
chen Konsequenzen führen. 

 Haftungsausschlüsse sind in den Nutzungsbedingungen erläutert. Es ist ein Hinweis auf 
die Teilnahme auf eigene Gefahr enthalten.  

 


